
Satzung

§ 1
Der Verein "Country Club Odenheim e. V.“ hat seinen Sitz in Östringen.
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

§ 2
Vereinszweck
2.1
Zweck des Vereins ist die Förderung und Pflege der Country-Music in der Region Bruchsal / Karlsruhe sowie 
der Pflege der damit verbundenen deutsch-amerikanischen Freundschaft. Der Satzungszweck wird 
verwirklicht insbesondere durch die Pflege der amerikanischen Musik und Jugendarbeit.

2.2
Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
”Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung.

§ 3
Selbstlosigkeit

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4
Mitglieder / Mitgliederversammlung

Mitglied kann jede natürliche, voll geschäftsfähige oder juristische Person werden.

Die Mitgliedschaft beginnt durch Eintritt in den Verein.

Die Beitrittserklärung ist schriftlich vorzulegen.

Es werden Mitgliedsbeiträge erhoben. Über die Fälligkeit und Höhe entscheidet die 
Mitgliederversammlung. Bei groben Verletzungen der Vereinspflichten, z. B. Nichtzahlung des 
Mitgliedsbeitrags trotz einmaliger Mahnung, kann der Vorstand den Ausschluss eines Mitglieds beschließen.

Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben.

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden durch den Schriftführer protokolliert.

Die Mitgliedschaft endet mit Tod, Austritt oder Ausschluss vom Verein.

Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung.

Der Ausschluss ist nur bei wichtigem Grund zulässig.

Der Ausschluss eines Mitgliedes wird sofort mit der Beschlussfassung wirksam.

Der Ausschluss soll dem Mitglied, wenn es bei der Beschlussfassung nicht anwesend war, durch den 
Vorstand unverzüglich bekannt gemacht werden.

Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen und muss 1 Monat vor dem 
Jahresende schriftlich mitgeteilt werden.



Aufgaben der Mitgliederversammlung:

• Über Satzungsänderungen beschließt die Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit der 
anwesenden Mitglieder.

• Die Mitgliederversammlung nimmt den Jahresbericht und den Revisionsbericht der Kassenprüfer 
entgegen.

  Die Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn..
- ... es das Interesse des Vereines erfordert, jedoch mindestens...
- ... jährlich einmal, möglichst in den ersten drei Monaten des Kalenderjahres

  In dem Jahr, in dem keine Vorstandswahl stattfinden, hat der Vorstand der nach der o. g.
Bestimmung zu berufenden Versammlung einen Jahresbericht und eine schriftliche Jahresabrechnung
vorzulegen und die Versammlung über die Entlastung des Vorstandes Beschluss zu fassen.

• Die Mitgliederversammlung beschließt den Vereinshaushalt.

• Die Mitgliederversammlung beschließt über die Entlastung des Vorstands.

• Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand für 2 Jahre.

§ 5
Form der Berufung/Beschlussfähigkeit

  Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen 
zu berufen. Einladungen können auch per E-Mail verschickt werden.

  Die Berufung der Versammlung muß den Gegenstand der Beschlussfassung (Tagesordnung) 
bezeichnen.

  Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung der Einladung an die letzten bekannten Mitglieder

  Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß berufene Mitgliederversammlung.

  Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereines (§41 BGB) ist die Anwesenheit von zwei 
Dritteln der Vereinsmitglieder erforderlich.

  Ist eine zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereines einberufene Mitglieder-versammlung 
nach dem vorhergehenden Absatz nicht beschlussfähig, so ist vor Ablauf von 4 Wochen seit dem 
Versammlungstag eine weitere Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen.

  Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von mindestens 5 der Anwesenden ist schriftlich
und geheim abzustimmen.

  Die Mitgliederversammlung fasst mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
Beschlüsse, außer die Satzung legt eine andere Mehrheit fest.

  Zur Änderung des Zwecks des Vereines ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich; die
Zustimmung der nicht erschienen Mitglieder muss schriftlich erfolgen.

Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die
Niederschrift ist von dem Vorsitzenden der Versammlung zu unterschreiben. Jedes Vereinsmitglied
ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen.



§ 6
Vorstand

Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern, und zwar

– dem ersten Vorstand
– dem zweiten Vorstand ( Kassenwart )
– dem dritten Vorstand ( Schriftführer )

Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit gefasst, hierüber werden vom
Schriftführer schriftliche Protokolle angefertigt. Diese können auf Wunsch von den Mitgliedern
eingesehen werden.

Der Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt.

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von dem 1. und 2. Vorsitzenden vertreten. Jeder
ist allein vertretungsberechtigt.

Der Vorstand lädt schriftlich zwei Wochen im Voraus mindestens einmal im Jahr zur
Mitgliederversammlung ein.

Der 1. Vorsitzende führt die laufenden Vereinsgeschäfte. Ein Vorstandsmitglied darf für seine
Tätigkeit als Geschäftsführer eine angemessene Vergütung erhalten.

Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme neuer Mitglieder.
Erzielt der Vorstand keine Einstimmigkeit über die Aufnahme eines Mitgliedes, entscheidet die
Mitgliederversammlung. Für den Ausschluss von Mitgliedern gilt diese Regelung ebenfalls.

Stehen der Eintragung im Vereinsregister oder der Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das
zuständige Finanzamt bestimmte Satzungsinhalte entgegen, ist der Vorstand berechtigt,
entsprechende Änderungen eigenständig nach Beschluss durch die Mitgliederversammlung
durchzuführen.

Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise beschränkt (§ 26
Abs. 2 Satz 2 BGB), dass zum Erwerb oder Verkauf, zur Belastung von und zu allen sonstigen
Verfügungen über Grundstücke (und grundstücksgleiche Rechte) sowie außerdem zur Aufnahme
eines Kredites von mehr als 5000 (m. W.: fünftausend) Euro die Zustimmung der
Mitgliederversammlung erforderlich ist.

§ 7
Auflösung des Vereins

Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereines (§ 41 BGB) ist eine Mehrheit von vier
Fünfteln der erschienenen Mitglieder erforderlich.
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des
Vereins zu gleichen Teilen an

Circus Odini e.V., Obere Mühle 2, 76684 Östringen-Odenheim und

Freiwillige Feuerwehr Jugend, Förderverein, Venninger Strasse 3, 76684 Östringen-Odenheim,

die es unmittelbar und ausschliesslich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben.



§ 8
Keine Umwandlung

Der Verein kann sich an einer Umwandlung durch Verschmelzung oder Spaltung nicht beteiligen.
Ein Wechsel der Rechtsform ist ebenso ausgeschlossen.

§ 9
Revision

Die Mitgliederversammlung wählt mindestens einen Kassenprüfer. Die Aufgaben sind die
Rechnungsprüfung und die Überprüfung der Einhaltung der Vereinsbeschlüsse.

§10
Datenschutz im Verein

1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 
verarbeitet.

2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.

3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung 
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst 
zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus 
dem Verein hinaus.

4) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung und
dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der geschäftsführende Vorstand einen 
Datenschutzbeauftragten, wenn mindestens 10 Personen ständig mit der automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt werden.


